
1530 der Beilagen zu den. stenographisc~yc;r:.. Protokollen des 

Bundesrates 

Be.richt 

des Finanzausschusses 

über den GesetzesbeschluJ~ des Nationalrates vom 9. Juni 1976 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenaus

gleichsgesetz 1967 geändert wird 

Durch den vorliegenden Geset~esbeschluß des Nationalrates soll· 

die gesetzliche Grundlage für die InanspruchnaLLe der Mittel des 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für ünterhaltsvorschüsse nach 

dem Unterhaltsvorschußgesetz geschaffen werden. Sie stellt sicher, 

daß die vom Unterhai tsschuldr).er hereingebrach ten Bei träge wieder 

dem Ausgleichsfonds zufließen. Weiters wird durch die Erhöhung der 

Familienbeihilfe ein Schritt zur Beseitigung der de.rzeitigen 

Staffelung der Familienbeihilfe getan. Die Beihilfenerhöhung soll 

eine Mindesterhöhung von S 50/- je Kind bringen, "'lobei die dl,lrch-

schnittliche Erhöhung - bezogen auf alle Familien - S 65,- je Kind 

beträgt. Der für ein erheblich behindertes Kind gewährte Zuschlag 

zur Familienbeihilfe wird ab 1. Juli 1976 verdoppelt. Der Gesetzes-

,beschluß räumt beiden Elternteilen für die zu ihrem Haushalt ge

hörenden Kinder in gleicher Weise einen Anspruch auf Familienbei

hilfe ein, wobei sie wählen können, wer von ihnen die Familien

beihilfe beziehen will. Weiters wird der zvlei te r.reil der Geburten

beihilfe unabhängig davon gewährt werden, ob auch auf den ersten 

Teil ein Anspruch bestand oder nicht: Von dieser Bestimmung werden 

in erster Linie die Wahlmutter, sodann die Pflegemutter, aber auch 

andere Personen, wie zum Beispiel der Vater, berührt. 

Nach der Rechtsansicht des Bundeskanzleramtes unterliegen von dem 

gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates die Bestimmungen 

des Art.III Abs.2 (Änderung des Bundesfinanzgesetzes) sowie des 

Art. IV (Vollziehung), soweit er sich auf Art. III Abs. 2 bezieht, 

im Sinne des Art. 42 Ab.s. 5 B-VG nicht dem Einspruchsrecht des 

Bundesrates. 

Der Finanz~usschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

. Si tzung vom 14. ·Juni 1976 in Verhandlung genom~ncn und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 

den Antra9' der B~ndesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesch~uß des Nationalrates v~m 9. ~uni 1976 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenciusgleichs

gesetz 1967 geändert wird, wird - soweit er dem Einspruchsrecht 

des Bundesrates unterliegt - kein Einspruch e~hoben. 

Dr. Bös c h 

Berichterstatter 

Wien, 1976 06 14 

S e,i d 1 

Obmann 
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